
Übersicht Zuschüsse 

Freizeitmaßnahmen: 
Ł  Zuschüsse gibt es nur bei den Kreis-und Stadtjugendringen: Informationen jeweils dort, da Förder-

richtlinien und Fördersätze sehr unterschiedlich 
o KJR Altötting:   www.kjr-altoetting.de  
o KJR Deggendorf:  www.kjr-deggendorf.de  
o KJR Dingolfing:  www.kreisjugendring-dingolfing-landau.de  
o KJR Freyung-Grafenau: www.kreisjugendring-frg.de  
o KJR Passau:   www.kjr-passau.de  
o KJR Regen:   www.kreisjugendring-regen.de  
o KJR Rottal-Inn:  www.kjr.rottal-inn.de.vu  
o SJR Passau:   www.sjr-passau.de  

Jugendbildungsmaßnahmen: 
- Zuschuss für pfarreiliche Maßnahmen möglich über zuständigen Kreis-/Stadtjugendring à  Förder-

voraussetzungen und Antragstellung dort 
- Zuschuss für dekanatsweite Maßnahmen möglich über Bayerischen Jugendring à  Antrag an BDKJ-

Diözesanstelle à  Fördervoraussetzungen und Antragstellung siehe Checkliste JBM 

Mitarbeiterbildungsmaßnahmen: 
- Zuschuss für pfarreiliche Maßnahmen teilweise möglich über zuständigen Kreis-/Stadtjugendring 

à  Fördervoraussetzungen und Antragstellung dort 
- Zuschuss über Bayerischen Jugendring à  Antrag an BDKJ-Diözesanstelle 
- Fördervoraussetzungen und Antragstellung à  siehe Checkliste MAB 

Internationale Jugendbegegnung 
- Hier gibt es Zuschüsse aus dem Kinder- und Jugendplan der Bundesregierung – diese werden be-

antragt über das Jugendhaus Düsseldorf  
à  http://www.jugendhaus-duesseldorf.de/zentralstelle/zentral_intjugarbeit.html  

- Auch der Bezirk Niederbayern bezuschusst bei bestimmten Ländern die internationale Jugendbe-
gegnung à  www.bezjr-niederbayern.de/?q=node/23  

Förderung durch den Bezirksjugendring Niederbayern 
Neben der Förderung Internationaler Jugendbegegnung fördert der Bezirksjugendring Niederbayern in 
folgenden Bereichen: 

- Projektmaßnahmen und Modelle  
- Jugendkulturarbeit 
- Anschaffungen 

à   www.bezjr-niederbayern.de/?q=node/23 

Firmgemeinschaftstage: 
- Förderung über Bischöfliches Jugendamt à  siehe Förderrichtlinien unter  

www.bja-passau.de/seite13.html  

Jugendheimbau: 
- Förderung über Bischöfliches Jugendamt à  siehe Förderrichtlinien unter 

www.bja-passau.de/seite13.html  
- Förderung über Bayerischen Jugendring: http://www.bjr.de/foerderung/baumassnahmen.php  



Zuschussmöglichkeiten durch den BDKJ St. Altmann e.V. 

Förderung von Maßnahmen der integrativen Arbeit mit behinderten Jugendlichen  
Der BDKJ St. Altmann e.V. bezuschusst Maßnahmen an denen Jugendliche (bis 27 Jahre) und behinderte 
Jugendliche teilnehmen. Richtlinien 

Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Auseinandersetzung mit der Sinus-Milieu-
Studie U27 im Rahmen der kirchlichen Jugendarbeit 
Gefördert werden Fach- und Studientagungen, praktische Modelle und Projekte, neue Formen der kirch-
lichen Jugendarbeit, die sich mit der Sinus-Milieu-Studie befassen und deren Erkenntnisse in die Praxis 
umsetzen. Richtlinien 
 
 
 
Neben den genannten Fördertöpfen gibt es verschiedene andere Fördertöpfe, -programme und Projekt-
förderungen. 
Mehr Informationen und ggf. Beratung im Bischöflichen Jugendamt bei Matthias Geyer bzw. bei Veronika 
Schauberger. 
Daneben bietet die Drittmittelberatung des Bayerischen Jugendrings Unterstützung 
(astrid.weber@bjr.de)   
 

  



Gesamt-Übersicht 

Jugendverbandsarbeit sichert die Vertretung der Interessen der Kinder, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, die Mitglied im Verband sind und darüber hinaus. 
Jugendverbände haben auf allen politischen Ebenen Vertreterinnen und Vertreter, die Jugendinteressen 
in politische Entscheidungsprozesse einbringen können. 
 
Förderpolitik heißt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Lobby sein und bei politisch und wirt-
schaftlich Verantwortlichen Lobby schaffen. Deshalb beschäftigt sich Förderpolitik mit ideeller und fi-
nanzieller Unterstützung von Jugendarbeit. Sie schafft ein positives Klima für die Interessen und Lebens-
situationen junger Menschen. 
 
 
Ebene Vertretung der Jugendarbeit - 

Jugendring 
Vertretung der kirchli-
chen Jugendarbeit - 
BDKJ 

Katholische Kirche – För-
dermöglichkeiten 

Bundesebene för-
dert: 

Deutscher Bundesjugendring 
Interrnationale Jugendbegegnun-
gen 

BDKJ-Bundesebene; Ju-
gendhaus Düsseldorf 

 

Landesebene för-
dert: 
 

Bayerischer Jugendring 
Jugendheimbau 
MitarbeiterInnenbildung 
Jugendbildung (mit größerem Teil-
nehmerInnenkreis 

BDKJ Bayern  

Bezirksebene för-
dert: 

Bezirksjugendring Niederbayern 
Grundförderung Verbände 
Jugendkulturarbeit 
Förderung von Projekten und Mo-
dellen 
Materialbeschaffung 
Internationale Jugendarbeit 
Medienausstattung 

BDKJ Diözese Passau 
 
Antragsberechtigt sind 
die Verbände und der 
BDKJ auf Diözesanebene 
(evtl. in Kooperation mit 
eigenen Gliederungen) 

Bischöfliches Jugendamt 
Exerzitien und Einkehrtage 
Jugendheimbau (siehe 
Rückseite) 

Landkreise/kreisfreie 
Städte fördern: 

KJR Altötting 
KJR Deggendorf 
KJR Dingolfing/Landau 
KJR Freyung/Grafenau 
KJR Passau 
KJR Regen 
KJR Rottal/Inn 
SJR Passau 
 
Grundförderung Verbände 
Internationale Jugendarbeit 
Jugendbildungsmaßnahmen 
Projektarbeit 
Freizeitmaßnahmen Renovierung/ 
Jugendheimbau 
Material ... 

BDKJ Altötting 
BDKJ Deggendorf 
BDKJ Dingolfing/Landau 
BDKJ Grafenau 
BDKJ Tittling 
BDKJ Regen 
BDKJ Rottal/Inn 
BDKJ Passau Stadt 
 

Sehr unterschiedliche För-
derrichtlinien und -töpfe 
bei den jeweiligen Jugend-
ringen zu erfragen. 

Gemeindeebene kein Jugendring 
teilweise ähnliche Organisation 
(z. B. Jugendforum in Vilsho-
fen) 
 
Hinweise: Förderung ist gesetz-
lich vorgeschrieben (Art. 17 
Bayer. Kinder- und Jungendhil-
fegesetz); die Höhe der Förde-
rung muss politisch verhandelt 
werden 

kein BDKJ 
i. d. R. vertreten die 
kirchlichen Jugendver-
bände ihre Interessen 
selbst in den Jugendfo-
ren (soweit vorhanden) 
bzw. gegenüber dem 
Gemeinderat, Jugendbe-
auftragten, Bürgermeis-
ter, ...) 

Pfarrei 
Pauschal- oder Aktivitäten-
förderung. Sehr unter-
schiedliche Praxis in den 
einzelnen Pfarreien. 
Hinweis: Für die Jugendar-
beit soll eine Förderung 
nach der Kirchenverwal-
tungsordnung zur Verfügung 
gestellt werden 
(siehe Rückseite). 

 


